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Titel: Motion von Thomas de Courten, SVP-Fraktion: Änderung des
Bildungsgesetzes zur Neuordnung der Zuständigkeiten für die
Beschlussfassung und Genehmigung von Stundentafeln und
Lehrplänen.

Autor/in: Thomas de Courten

Mitunterzeichnet von: --

Eingereicht am: 28. Mai 2009

Bemerkungen: Als dringlich eingereicht

Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt das Bildungsgesetz wie folgt zu ändern:

§ 85 Aufgaben des Bildungsrates

b. er beschliesst unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Landrat gemäss § 89 Buchstabe f

die Stufenlehrpläne und die Stundentafeln der einzelnen Schularten und kann Ausnahmen

hiervon bewilligen;

§ 89 Landrat

Der Landrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

f. (neu) er genehmigt die Beschlüsse des Bildungsrates betreffend  Stufenlehrpläne und Stundenta-

feln für die Volksschule oder beschliesst Rückweisung.

Begründung

Zur sachlichen Begründung des Vorstosses wird auf die Beratungen des Landrates vom 23. April

und vom 7. / 14. Mai 2009 verwiesen. Am Ende der Beratungen wurde ein mehrheitsfähiger Kompro-

miss gefunden, der vorstehendem Antrag auf Änderung des Bildungsgesetzes entspricht. In der

diesbezüglichen Schlussabstimmung kam dieser politische Wille des Landrates wegen unklarer

Abstimmungsanweisungen und wegen eines Ausfalls der Anzeige der Abstimmungsanlage nicht

richtig zum Ausdruck. Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, das Geschäft dem Landrat neu

vorzulegen.
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